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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1975 Ausgegeben am 5. August 1975 142. Stück

432. Übereinkommen über das Verbot der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriolo-
gischer (biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die Ver-
nichtung solcher Waffen samt Vorbehalt der Republik Österreich
(NR: GP XIII RV 566 AB 684 S. 67. BR: AB 938 S. 320.)

4 3 3 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und den Vereinigten Mexikanischen Staaten
über die Errichtung einer Fachschule für Forsttechnik in den Vereinigten
Mexikanischen Staaten
(NR: GP XIII RV 1269 AB 1467 S. 136. BR: AB 1314 S. 339.)

432.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages samt Vorbehalt der Republik Österreich wird
genehmigt.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN
ÜBER DAS VERBOT DER
ENTWICKLUNG, HER-

STELLUNG UND LAGE-
RUNG BAKTERIOLOGI-

SCHER (BIOLOGISCHER)
WAFFEN UND VON

TOXINWAFFEN SOWIE
ÜBER DIE VERNICH-

TUNG SOLCHER
WAFFEN

Die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens —

entschlossen zu handeln, um
wirksame Fortschritte auf dem
Wege zur allgemeinen und voll-
ständigen Abrüstung, einschließ-
lich des Verbots und der Beseiti-
gung aller Arten von Massen-
vernichtungswaffen, zu erzielen,
und überzeugt, daß das Verbot
der Entwicklung, Herstellung
und Lagerung chemischer und
bakteriologischer (biologischer)
Waffen sowie ihre Beseitigung
durch wirksame Maßnahmen die
Erreichung der allgemeinen und
vollständigen Abrüstung unter
strenger und wirksamer inter-
nationaler Kontrolle erleichtern
wird,
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in Anerkennung der großen
Bedeutung des in Genf am
17. Juni 1925 unterzeichneten
Protokolls betreffend das Ver-
bot der Verwendung von er-
stickenden, giftigen oder ähn-
lichen Gasen und von bakterio-
logischen Mitteln im Krieg, und
eingedenk auch des Beitrags,
den das genannte Protokoll zur
Milderung der Schrecken des
Krieges bereits geleistet hat und
noch leistet,

in erneuter Bekräftigung ihres
Bekenntnisses zu den Grund-
sätzen und Zielen jenes Proto-
kolls und mit der an alle
Staaten gerichteten Aufforde-
rung, sich streng daran zu hal-
ten,

eingedenk dessen, daß die Ge-
neralversammlung der Verein-
ten Nationen wiederholt alle
Maßnahmen verurteilt hat, die
im Widerspruch zu den Grund-
sätzen und Zielen des Genfer
Protokolls vom 17. Juni 1925
stehen, in dem Wunsch, zur Fe-
stigung des Vertrauens zwischen
den Völkern und zur allgemei-
nen Verbesserung der interna-
tionalen Atmosphäre beizutra-
gen,

in dem Wunsch ferner, zur
Verwirklichung der Ziele und
Grundsätze der Satzung der
Vereinten Nationen beizutra-
gen,

in der Überzeugung, daß es
wichtig und dringend geboten
ist, derart gefährliche Massen-
vernichtungswaffen wie diejeni-
gen, die chemische oder bakte-
riologische (biologische) Agen-
zien verwenden, durch wirk-
same Maßnahmen aus den Waf-
fenbeständen der Staaten zu
entfernen,

in der Erkenntnis, daß eine
Übereinkunft über das Verbot
bakteriologischer (biologischer)
Waffen und von Toxinwaffen
einen ersten möglichen Schritt
zur Erzielung einer Überein-
kunft über wirksame Maßnah-
men auch für das Verbot der
Entwicklung, Herstellung und
Lagerung chemischer Waffen
darstellt, und entschlossen, auf
dieses Ziel gerichtete Verhand-
lungen fortzusetzen,
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entschlossen, im Interesse der
gesamten Menschheit die Mög-
lichkeit einer Verwendung von
bakteriologischen (biologischen)
Agenzien und Toxinen als Waf-
fen vollständig auszuschließen,

in der Überzeugung, daß eine
solche Verwendung mit dem
Gewissen der Menschheit un-
vereinbar wäre, und daß alles
getan werden sollte, um diese
Gefahr zu mindern —

sind wie folgt übereingekom-
men:

ARTIKEL I

Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens verpflichtet
sich,

1. mikrobiologische oder an-
dere biologische Agenzien
oder — ungeachtet ihres
Ursprungs oder ihrer Her-
stellungsmethode — To-
xine, von Arten und in
Mengen, die nicht durch
Vorbeugungs-, Schutz-
oder sonstige friedliche
Zwecke gerechtfertigt sind,
sowie

2. Waffen, Ausrüstungen oder
Einsatzmittel, die für die
Verwendung solcher Agen-
zien oder Toxine für
feindselige Zwecke oder in
einem bewaffneten Kon-
flikt bestimmt sind,

niemals und unter keinen Um-
ständen zu entwickeln, herzu-
stellen, zu lagern oder in ande-
rer Weise zu erwerben oder zu
behalten.

ARTIKEL II

Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens verpflichtet
sich, alle in seinem Besitz be-
findlichen oder seiner Hoheits-
gewalt oder Kontrolle unterlie-
genden Agenzien, Toxine, Waf-
fen, Ausrüstungen und Einsatz-
mittel im Sinne des Artikels I
so bald wie möglich, spätestens
jedoch neun Monate nach dem
Inkrafttreten des Übereinkom-



1826 142. Stück — Ausgegeben am 5. August 1975 — Nr. 432

mens, zu vernichten oder fried-
lichen Zwecken zuzuführen. Bei
der Durchführung der Bestim-
mungen dieses Artikels sind
alle erforderlichen Sicherheits-
vorkehrungen zum Schutz der
Bevölkerung und der Umwelt
zu beachten.

ARTIKEL III

Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens verpflichtet
sich, die in Artikel I bezeich-
neten Agenzien, Toxine, Waf-
fen, Ausrüstungen oder Einsatz-
mittel an niemanden unmittel-
bar oder mittelbar weiterzu-
geben und einen Staat, eine
Gruppe von Staaten oder inter-
nationale Organisationen weder
zu unterstützen noch zu ermu-
tigen noch zu veranlassen, sie
herzustellen oder in anderer
Weise zu erwerben.

ARTIKEL IV

Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens trifft nach
Maßgabe der in seiner Verfas-
sung vorgesehenen Verfahren
alle erforderlichen Maßnahmen,
um die Entwicklung, die Her-
stellung, die Lagerung, den Er-
werb oder das Behalten der in
Artikel I bezeichneten Agen-
zien, Toxine, Waffen, Ausrü-
stungen und Einsatzmittel in
seinem Hoheitsgebiet, unter
seiner Hoheitsgewalt oder an
irgendeinem Ort unter seiner
Kontrolle zu verbieten und zu
verhindern.

ARTIKEL V

Die Vertragsstaaten des Über-
einkommens verpflichten sich,
einander zu konsultieren und
zusammenzuarbeiten, um alle
Probleme zu lösen, die sich in
bezug auf das Ziel oder bei der
Anwendung der Bestimmungen
dieses Übereinkommens ergeben
können. Die Konsultation und
Zusammenarbeit aufgrund dieses
Artikels kann auch durch ge-
eignete internationale Verfahren
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im Rahmen der Vereinten Na-
tionen und im Einklang mit
deren Satzung erfolgen.

ARTIKEL VI

1. Jeder Vertragsstaat des
Übereinkommens der feststellt,
daß ein anderer Vertragsstaat
durch sein Handeln die sich aus
diesem Übereinkommen erge-
benden Verpflichtungen ver-
letzt, kann beim Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen Be-
schwerde einlegen. Eine solche
Beschwerde soll mit allen nur
möglichen Beweisen für ihre Be-
gründetheit sowie mit einem
Antrag auf Prüfung durch den
Sicherheitsrat versehen sein.

2. Jeder Vertragsstaat des
Übereinkommens verpflichtet
sich zur Zusammenarbeit bei
der Durchführung einer Unter-
suchung, die der Sicherheitsrat
im Einklang mit den Bestim-
mungen der Satzung der Ver-
einten Nationen aufgrund der
bei ihm eingegangenen Be-
schwerde gegebenenfalls einlei-
tet. Der Sicherheitsrat unter-
richtet die Vertragsstaaten des
Übereinkommens über die Er-
gebnisse der Untersuchung.

ARTIKEL VII

Jeder Vertragsstaat des Über-
einkommens verpflichtet sich, je-
der Vertragspartei, die darum
ersucht, im Einklang mit der
Satzung der Vereinten Nationen
Hilfe zu gewähren oder Hilfe-
leistungen zu unterstützen, falls
der Sicherheitsrat feststellt, daß
diese Vertragspartei als Ergebnis
der Verletzung dieses Überein-
kommens einer Gefahr ausge-
setzt worden ist.

ARTIKEL VIII

Keine Bestimmung dieses
Übereinkommens ist so auszu-
legen, als begrenze oder mindere
sie in irgendeiner Weise die von
einem Staat aufgrund des in
Genf am 17. Juni 1925 unter-
zeichneten Protokolls betreffend
das Verbot der Verwendung
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von erstickenden, giftigen oder
ähnlichen Gasen und von bak-
teriologischen Mitteln im Krieg
übernommenen Verpflichtun-
gen.

ARTIKEL IX

Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens bekräftigt das
anerkannte Ziel des wirksamen
Verbots chemischer Waffen und
verpflichtet sich, hierauf gerich-
tete Verhandlungen in redlicher
Absicht fortzusetzen, um eine
baldige Übereinkunft zu erzie-
len über wirksame Maßnahmen
zum Verbot ihrer Entwicklung,
Herstellung und Lagerung und
zu ihrer Vernichtung sowie über
geeignete Maßnahmen in bezug
auf Ausrüstungen und Einsatz-
mittel, die eigens für die Her-
stellung oder Verwendung che-
mischer Agenzien für Waffen-
zwecke vorgesehen sind.

ARTIKEL X

1. Die Vertragsstaaten dieses
Übereinkommens verpflichten
sich, den weitestmöglichen Aus-
tausch von Ausrüstungen, Mate-
rial und wissenschaftlichen und
technologischen Informationen
zur Verwendung bakteriologi-
scher (biologischer) Agenzien
und von Toxinen für friedliche
Zwecke zu erleichtern, und sind
berechtigt, daran teilzunehmen.
Vertragsparteien, die hierzu in
der Lage sind, arbeiten ferner
zusammen, um allein oder ge-
meinsam mit anderen Staaten
oder internationalen Organisa-
tionen zur Weiterentwicklung
und Anwendung wissenschaft-
licher Entdeckungen auf dem Ge-
biet der Bakteriologie (Biologie)
zur Krankheitsverhütung oder
zu anderen friedlichen Zwecken
beizutragen.

2. Dieses Übereinkommen ist
so durchzuführen, daß es keine
Behinderung für die wirtschaft-
liche und technologische Ent-
wicklung der Vertragsstaaten
des Übereinkommens oder für
die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet fried-
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licher bakteriologischer (biolo-
gischer) Tätigkeiten darstellt,
einschließlich des internationalen
Austausches von bakteriologi-
schen (biologischen) Agenzien
und Toxinen sowie von Aus-
rüstungen iür die Verarbeitung,
Verwendung oder Herstellung
bakteriologischer (biologischer)
Agenzien und von Toxinen für
friedliche Zwecke im Einklang
mit den Bestimmungen dieses
Übereinkommens.

ARTIKEL XI

Jeder Vertragsstaat kann Än-
derungen dieses Übereinkom-
mens vorschlagen. Änderungen
treten für jeden Vertragsstaat,
der sie annimmt, nach ihrer
Annahme durch eine Mehrheit
der Vertragsstaaten des Über-
einkommens in Kraft; danach
treten sie für jeden weiteren
Vertragsstaat am Tage der An-
nahme durch ihn in Kraft.

ARTIKEL XII

Fünf Jahre nach dem Inkraft-
treten dieses Übereinkommens
oder, wenn eine Mehrheit der
Vertragsparteien des Überein-
kommens durch einen an die
Depositarregierungen gerichte-
ten entsprechenden Vorschlag
darum ersucht, zu einem frühe-
ren Zeitpunkt, wird in Genf,
Schweiz, eine Konferenz der
Vertragsstaaten des Überein-
kommens zu dem Zweck abge-
halten, die Wirkungsweise dieses
Übereinkommens zu überprü-
fen, um sicherzustellen, daß die
Ziele der Präambel und die Be-
stimmungen des Vertrages ein-
schließlich jener betreffend die
Verhandlungen über chemische
Waffen, verwirklicht werden.
Bei dieser Überprüfung werden
die für dieses Übereinkommen
erheblichen neuen wissenschaft-
lichen und technologischen Ent-
wicklungen berücksichtigt.

ARTIKEL XIII

1. Die Geltungsdauer dieses
Übereinkommens ist unbe-
grenzt.

2. Jeder Vertragsstaat dieses
Übereinkommens ist in Aus-
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übung seiner staatlichen Souve-
ränität berechtigt, von diesem
Übereinkommen zurückzutre-
ten, wenn er entscheidet, daß
durch außergewöhnliche, mit
dem Inhalt dieses Übereinkom-
mens zusammenhängende Ereig-
nisse eine Gefährdung der höch-
sten Interessen seines Landes
eingetreten ist. Er teilt diesen
Rücktritt allen anderen Ver-
tragsstaaten des Übereinkom-
mens sowie dem Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen drei
Monate im voraus mit. Diese
Mitteilung hat eine Darlegung
der außergewöhnlichen Ereig-
nisse zu enthalten, durch die
seiner Ansicht nach eine Gefähr-
dung seiner höchsten Interessen
eingetreten ist.

ARTIKEL XIV

1. Dieses Übereinkommen
liegt für alle Staaten zur Unter-
zeichnung auf. Jeder Staat, der
das Übereinkommen nicht vor
seinem nach Absatz 3 erfolgten
Inkrafttreten unterzeichnet,
kann ihm jederzeit beitreten.

2. Dieses Übereinkommen be-
darf der Ratifikation durch die
Signatarstaaten. Die Ratifika-
tions- und die Beitrittsurkun-
den sind bei den Regierungen
der Sowjetunion, des Vereinig-
ten Königreichs und der Ver-
einigten Staaten von Amerika
zu hinterlegen; diese werden
hiermit zu Depositarregierungen
bestimmt.

3. Dieses Übereinkommen
tritt in Kraft, sobald zweiund-
zwanzig Regierungen, ein-
schließlich derjenigen, die als
Depositarmächte bestimmt sind,
ihre Ratifikationsurkunden hin-
terlegt haben.

4. Für Staaten, deren Ratifi-
kations- oder Beitrittsurkunden
nach dem Inkrafttreten dieses
Übereinkommens hinterlegt
werden, tritt es am Tag der
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Hinterlegung ihrer Ratifika-
tions- oder Beitrittsurkunden in
Kraft.

5. Die Depositarregierungen
haben allen Signatarstaaten und
beitretenden Staaten unverzüg-
lich den Tag jeder Unterzeich-
nung, den Tag der Hinterlegung
jeder Ratifikations- oder Bei-
trittsurkunde, den Tag des In-
krafttretens dieses Übereinkom-
mens und den Erhalt sonstiger
Mitteilungen bekanntzugeben.

6. Dieses Übereinkommen
wird von den Depositarregie-
rungen nach Artikel 102 der
Satzung der Vereinten Nationen
registriert.

ARTIKEL XV

Dieses Übereinkommen, des-
sen chinesischer, englischer, fran-
zösischer, russischer und spani-
scher Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist, ist in den Archi-
ven der Depositarregierungen
zu hinterlegen. Diese übermit-
teln den Regierungen der Signa-
tarstaaten und der beitretenden
Staaten gehörig beglaubigte Ab-
schriften.

ZU URKUND DESSEN ha-
ben die hiezu gehörig befugten
Unterfertigten dieses Überein-
kommen unterzeichnet.

GESCHEHEN in drei Ur-
schriften zu London, Moskau
und Washington am 10. April
1972.

(Übersetzung)

Vorbehalt der Republik
Österreich

Auf Grund der Verpflichtun-
gen, die sich aus ihrer Stellung
als immerwährend neutraler
Staat ergeben, erklärt die Re-
publik Österreich einen Vorbe-
halt in dem Sinne, daß ihre Mit-
arbeit im Rahmen dieses Über-
einkommens nicht über die
durch den Status der immer-
währenden Neutralität und die
Mitgliedschaft bei den Verein-
ten Nationen gezogenen Gren-
zen hinausgehen kann.
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Dieser Vorbehalt bezieht sich
insbesondere auf Artikel VII
dieses Übereinkommens sowie
auf jede gleichartige Bestim-
mung, die diesen Artikel ersetzt
oder ergänzt.

Die vom Bundespräsidenten unterzeichneten, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für
Inneres, vom Bundesminister für Justiz, vom Bundesminister für Landesverteidigung, vom Bundes-
minister für Gesundheit und Umweltschutz und vom Bundesminister für Auswärtige Angelegen-
heiten gegengezeichneten Ratifikationsurkunden wurden am 10. August 1973 bei den Regierungen
der Vereinigten Staaten von Amerika, des Vereinigten Königreiches Großbritannien und Nord-
inland und der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken hinterlegt; das Übereinkommen ist
gemäß seinem Art. XIV Abs. 3 am 26. März 1975 in Kraft getreten.

Dem Übereinkommen gehören nach den bis am 25. Juni 1975 eingelangten Mitteilungen der
Depositarregierungen folgende weitere Staaten an: Afghanistan, Australien, Barbados, Brasilien,
Bulgarien, Costa Rica, Dänemark, DDR, Dominikanische Republik, Ecuador, Fidschi, Finnland1,
Guatemala, Indien, Iran, Irland, Island, Jugoslawien, Kanada, Katar, Kuwait, Laos, Libanon, Malta,
Mauritius, Mexiko, Mongolei, Neuseeland, Niger, Nigeria, Norwegen, Pakistan, Panama, Philip-
pinen, Polen, Portugal, San Marino, Saudi Arabien, Senegal, Sowjetunion, Taiwan, Tschecho-
slowakei, Tunesien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nord-
irland (einschließlich Dominica und jener Gebiete, die unter der Oberhoheit des Vereinigten König-
reiches stehen, sowie Brunei, das Britische Protektorat der Salomon-Inseln als auch jener Teil des
Konidominiums der Neuen Hebriden, der der Rechtsprechung des Vereinigten Königreiches unter-
liegt. Für Südrhodesien gelten die Bestimmungen des Übereinkommens erst, wenn die Regierung
des Vereinigten Königreiches die anderen Depositarregierungen davon unterrichtet, daß es in der
Lage ist zu gewährleisten, daß die sich aus dem Übereinkommen ergebenden Verpflichtungen hin-
sichtlich dieses Gebietes zur Gänze erfüllt werden können.), Vereinigte Staaten von Amerika,
Weißrußland, Zypern.

Kreisky

433.
Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages wird genehmigt.

ABKOMMEN ZWISCHEN DER REPU-
BLIK ÖSTERREICH UND DEN VER-
EINIGTEN MEXIKANISCHEN STAATEN
ÜBER DIE ERRICHTUNG EINER FACH-
SCHULE FÜR FORSTTECHNIK IN DEN

VEREINIGTEN MEXIKANISCHEN
STAATEN

Die Republik Österreich und die Vereinigten
Mexikanischen Staaten, vom Wunsche geleitet,
die zwischen ihnen bestehenden freundschaft-
lichen Bande zu vertiefen und die technische
Zusammenarbeit zu verstärken, sind übereinge-
kommen, zu diesem Zweck folgendes Abkom-
men zu schließen:

Artikel I

Die Republik Österreich und die Vereinigten
Mexikanischen Staaten errichten gemeinsam eine
Fachschule zur Heranbildung von Fachkräften
für Forsttechnik, im folgenden „Fachschule" ge-
nannt, in El Salto, Gemeinde Pueblo Nuevo,
Durango, Vereinigte Mexikanische Staaten.
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Artikel II

Aufgabe der Fachschule ist:
1. Die Planung und Führung von Lehrgängen

zur Heranbildung von mexikanischen Fachkräf-
ten für eine intensive Nutzung der mexikanischen
Forstgüter unter Anwendung moderner Arbeits-
methoden;

2. die Ausbildung von jährlich 80 bis 130
mexikanischen Lehrgangsteilnehmern; ihre jähr-
liche Zahl wird auf Grund eines von den Ver-
tragschließenden Teilen gemeinsam auszuarbei-
tenden Lehrplanes festgelegt;

3. die Stärkung der mexikanischen Holzindu-
strie durch Einsatz des in der Fachschule ausge-
bildeten Personals.

Artikel III

Die Fachschule wird von einem Direktor, der
Mexikaner sein soll, und einem Ko-Direktor,
der Österreicher sein soll, welche von ihren je-
weils zuständigen staatlichen Stellen zu ernennen
sind, geleitet. Der Direktor und der Ko-Direktor
üben ihre Funktionen in Entsprechung der fol-
genden Bestimmungen aus:

1. Der Direktor nimmt sich aller jener An-
gelegenheiten an, die mit Dienststellen der Ver-
einigten Mexikanischen Staaten zu verhandeln
sind, sowie der Pflege der erforderlichen Kon-
takte zu der Holzwirtschaft und zu den Arbei-
tern zwecks Verwirklichung des Ausbildungs-
programmes;

2. der Ko-Direktor ist verantwortlich für alle
Fragen, welche die österreichischen Ausbildner
betreffen. In technischen Angelegenheiten kann
er auch dem mexikanischen Lehrpersonal Wei-
sungen im Einvernehmen mit dem Direktor er-
teilen;

3. der Direktor und der Ko-Direktor ent-
scheiden einvernehmlich über die Aufnahme
und Entlassung von Lehrgangsteilnehmern;

4. wenn in einer die Leitung der Fachschule
betreffenden Frage das Einvernehmen zwischen
dem Direktor und dem Ko-Direktor nicht zu-
stande kommt, so ist hiemit der mexikanische
Unterrichtsminister und der österreichische Bot-
schafter in Mexiko zu befassen, die sich ihrer-
seits bemühen, einvernehmlich eine für beide
Seiten annehmbare Lösung herbeizuführen.

Artikel IV

1. Die Aufnahme von Lehrgangsteilnehmern
erfolgt nach internen Vorschriften der Fach-
schule, die von dem in Artikel VII Abs. 2 ge-
nannten Koordinationskomitee erlassen werden.
Die Aufnahme ist zumindest an folgende Quali-
fikationen gebunden:

a) Zeugnis über die erfolgreiche Absolvierung
einer Grundschule;
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b) Mindestalter 16 Jahre;
c) Gesundheitszeugnis über die körperliche

und geistige Eignung;
d) erfolgreiche Ablegung einer Aufnahmsprü-

fung vor den Lehrkräften der Fachschule.

2. Die Ausbildung und der Nachweis über
ihren erfolgreichen Abschluß erfolgen gemäß
den einschlägigen mexikanischen Vorschriften.
Die Absolventen erhalten ein diesen Vorschrif-
ten entsprechendes Zeugnis.

Artikel V

1. Die Republik Österreich erbringt im Rah-
men des Vorhabens gemäß Artikel I folgende
Leistungen:

a) Planung und Erstellung der Unterlagen für
das gesamte Bauvorhaben sowie technische Ober-
aufsicht über die Bauarbeiten;

b) Beistellung der für den ordnungsgemäßen
Betrieb der Fachschule nötigen einmaligen Aus-
stattung an Maschinen, Geräten, Apparaten und
Holzbringungsfahrzeugen — einschließlich der
jeweiligen dazugehörigen Ersatzteile — sowie
Werkzeuge und Lehrmittel für den theoreti-
schen und praktischen Unterricht, cif. Veracruz,
Ver.;

c) Gehälter, Auslandszulagen, Reisekosten so-
wie die Kranken- und Unfallversicherung für
drei österreichische Ausbildner, einschließlich des
Ko-Direktors, auf die Dauer von drei Jahren.

2. Die Anlieferung der Ausstattung gemäß
Abs. 1 lit. b dieses Artikels erfolgt nach bau-
licher Fertigstellung der Anlagen gemäß Arti-
kel VI Abs. 2 lit. b; diese Ausstattung — soweit
sie nicht dem natürlichen Verschleiß unterliegt —
steht der Fachschule zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben zur Gänze und dauernd zur Verfügung
und geht drei Jahre nach Inbetriebnahme gleich-
zeitig mit der Übernahme der Fachschule durch
die Vereinigten Mexikanischen Staaten in deren
Eigentum formlos über.

Artikel VI

1. Die Vereinigten Mexikanischen Staaten stel-
len durch das Unterrichtsministerium folgendes
Personal zur Verfügung:

a) den Direktor und das dem Ko-Direktor und
den österreichischen Ausbildnern zur Seite ste-
hende, zahlenmäßig ausreichende und im Sinne
dieses Abkommens für die spätere Übernahme
der Fachschule entsprechend geeignete Personal;

b) eine angemessene Zahl von Arbeitern und
Angestellten zur Erhaltung des uneingeschränk-
ten und fortlaufenden Lehr- und Verwaltungs-
betriebes der Fachschule.
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2. Die Vereinigten Mexikanischen Staaten er-
bringen folgende Sachleistungen:

a) Ein für die Zwecke der Fachschule geeigne-
tes und aufgeschlossenes Grundstück im Ausmaß
von 22 Hektar;

b) die Errichtung geeigneter Baulichkeiten und
Anlagen für die Fachschule auf Grund der von
der Republik Österreich gemäß Artikel V Abs. 1
lit. a zu erstellenden Planungsunterlagen. Diese
Baulichkeiten und Anlagen sind den Zwecken
der Fachschule entsprechend vollständig einzu-
richten und auszustatten, mit Ausnahme der von
der Republik Österreich gemäß Artikel V Abs. 1
lit. b dieses Abkommens beizustellenden Aus-
stattung;

c) die Beistellung von 25.000 m3 Sägerundholz
pro Jahr zum Sägewerk;

d) die Anlage einer Pflanzschule für die Wie-
deraufforstung geschlägerter Waldflächen;

e) die Deckung der laufenden Ausgaben für
den Betrieb der Fachschule, insbesondere für
Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden,
Maschinen, Einrichtungen und Fahrzeugen sowie
für Dienstleistungen, ferner Steuern, Gebühren
und Abgaben, Ausgaben für Transport, Wasser,
Treibstoff, Elektrizität und Telefon.

3. Die Vereinigten Mexikanischen Staaten er-
bringen ferner durch das Unterrichtsministerium
folgende Leistungen:

a) Im Zusammenhang mit dem Einsatz der
österreichischen Ausbildner und deren Familien-
angehörigen, soweit letztere nicht ausdrücklich
in den sublit. aa bis jj ausgenommen sind:

aa) Angemessene, möblierte Wohnungen
oder eine von den Vertragschließen-
den Teilen einvernehmlich festzuset-
zende Wohnungszulage in bar;

bb) ärztliche Betreuung, Spitalspflege und
chirurgische Behandlung (ausgenom-
men Zahnchirurgie und Zahnersatz);

cc) die den österreichischen Ausbildnern
in Erfüllung ihres Dienstes für die
Fachschule entstehenden Reisespesen
innerhalb des Landes;

dd) Befreiung der Unterrichtsbehelfe für
die österreichischen Ausbildner von
Ein- und Ausfuhrzöllen und sämt-
lichen Einfuhrabgaben sowie allen
sonstigen Abgaben und Steuern, ein-
schließlich Hafengebühren, staatlichen,
regionalen und kommunalen Abgaben;

ee) den Versicherungsschutz für Feuer,
Haftpflicht, Diebstahl und Transport-
schäden hinsichtlich der Unterrichts-
behelfe ab Veracruz bis El Salto und
zurück;
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ff) jederzeitige, abgabenfreie und unver-
zügliche Bewilligung der Ein- und
Ausreise sowie die Gewährung der im
Zusammenhang mit der Erfüllung der
Aufgaben der österreichischen Aus-
bildner gemäß diesem Abkommen not-
wendigen Genehmigungen;

gg) Befreiung der Bezüge der österreichi-
schen Ausbildner von allen Steuern
und sonstigen Abgaben;

hh) einmalige Gewährung der abgaben-
und kautionsfreien Ein- und Ausfuhr
der für den persönlichen Gebrauch
der österreichischen Ausbildner, ihrer
Familienangehörigen und sonstigen zu
ihrem Hausstand gehörenden Personen
bestimmten Gegenstände; ferner die
Gewährung der gebühren- und ab-
gabenfreien Inbetriebnahme und Be-
nützung der in Mexiko für den per-
sönlichen Gebrauch der österreichi-
schen Ausbildner, ihrer Familienange-
hörigen und sonstigen zu ihrem Haus-
stand gehörenden Personen bestimm-
ten Gegenstände;

ii) Ausstellung eines Ausweises für aus-
ländische Experten an die österreichi-
schen Ausbildner zum Zwecke der
Durchführung der ihnen übertrage-
nen Aufgaben;

jj) Einräumung des selben Schutzes für
die österreichischen Ausbildner wie er
gleichrangigen Experten internatio-
naler Organisationen gewährt wird;

b) Im Zusammenhang mit der von der Repu-
blik Österreich gemäß Artikel V Abs. 1 lit. b
dieses Abkommens beizustellenden Ausstattung:

aa) Übernahme der gesamten Löschkosten
ab Veracruz sowie aller weiteren
Kosten für Transport und Umladung
innerhalb ihres Hoheitsgebietes bis zur
Fachschule in El Salto, Dgo.;

bb) Befreiung von Ein- und Ausfuhrzöl-
len und sämtlichen Einfuhrabgaben
sowie allen sonstigen Abgaben und
Steuern, einschließlich Hafengebühren,
staatlichen, regionalen und kommu-
nalen Abgaben;

cc) Übernahme der Kosten der Versiche-
rung für Feuer, Haftpflicht, Diebstahl
und Transportschäden ab Veracruz bis
El Salto, Dgo.;

dd) Übernahme der Kosten der erforder-
lichen technischen Installationen für
die Montage und den Betrieb der ge-
nannten Ausstattung sowie der Ko-
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sten für deren Montage und Durch-
führung dieser Montage unter gehöri-
ger Beachtung der einschlägigen
mexikanischen Bestimmungen;

ee) Beistellung des für die Fachschule er-
forderlichen Installationsmaterials,
ausgenommen jenes Material, welches
die Republik Österreich für die elek-
trischen Installationen beistellt, sowie
Übernahme der Kosten für die Aus-
führung der Installationsarbeiten und
Ausführung dieser Installationsarbeiten
unter gehöriger Beachtung der ein-
schlägigen mexikanischen Bestimmun-
gen.

4. a) Die Vereinigten Mexikanischen Staaten
haften für alle Schäden, welche die österreichi-
schen Ausbildner bei Erfüllung der ihnen gemäß
diesem Abkommen übertragenen Pflichten einem
Dritten zufügen. Hinsichtlich solcher Schäden
werden die Vereinigten Mexikanischen Staaten
die österreichischen Ausbildner schad- und klag-
los halten;

b) die Vereinigten Mexikanischen Staaten
haben nur dann das Recht, von den österreichi-
schen Ausbildnern Schadenersatz zu verlangen,
wenn diese den Schaden vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursacht haben;

c) die Vereinigten Mexikanischen Staaten
haften für alle Schäden, die durch den Betrieb
der Fachschule entstehen.

Artikel VII

1. Die Vereinigten Mexikanischen Staaten
gewähren durch das Unterrichtsministerium die
für die Fachschule und das Projekt erforderliche
technische, administrative und finanzielle Unter-
stützung, soweit diese nicht durch andere Bestim-
mungen dieses Abkommens geregelt wird.

2. Für die Zusammenarbeit mit kompetenten
mexikanischen staatlichen und privaten Stellen,
von denen Unterstützung für die Durchführung
des Projektes erwartet werden kann, wird ein
Koordinationskomitee, bestehend aus folgenden
Mitgliedern, vor Inangriffnahme der Projekts-
arbeiten gegründet:

a) Der Unterstaatssekretär für mittlere tech-
nische und höhere Erziehung oder dessen Ver-
treter in der Eigenschaft als Präsident;

b) der österreichische Botschafter in Mexiko
oder dessen Vertreter;

c) ein Vertreter des mexikanischen Außenmini-
steriums;

d) ein Vertreter des mexikanischen Finanz-
ministeriums;

e) ein Vertreter des mexikanischen Landwirt-
schaftsministeriums;
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f) ein Vertreter der Abteilung für Landwirt-
schaft und Kolonialisierungsangelegenheiten;

g) ein Vertreter des Nationalen Fonds für die
Förderung der gemeinschaftlichen Landnutzung;

h) der Generaldirektor für die technologische
Erziehung der Land- und Viehwirtschaft oder
dessen Vertreter;

i) der Generaldirektor für Unterrichts-, Wis-
senschafts- und Kulturbeziehungen oder dessen
Vertreter;

j) der mexikanische Direktor der Fachschule;
k) der österreichische Ko-Direktor der Fach-

schule;
l) ein Vertreter der österreichischerseits für

die Durchführung des Vorhabens notifizierten
Stelle.

3. Das Koordinationskomitee wird nach Be-
darf, mindestens jedoch viermal im Jahr zusam-
mentreten, um über die mit dem Projektsfort-
schritt zusammenhängenden Fragen und über ge-
eignete Maßnahmen zur Erreichung des vorge-
sehenen Projektzieles zu beraten.

Artikel VIII

Dieses Abkommen bleibt unbeschadet der Be-
stimmung des Artikels V Abs. 2 für einen Zeit-
raum von 3 Jahren in Kraft.

Artikel IX

Dieses Abkommen tritt zu dem Zeitpunkt in
Kraft, zu dem die Vertragsstaaten einander
mitteilen, daß ihre jeweiligen innerstaatlichen
Voraussetzungen hiefür gegeben sind.

Geschehen zu Wien am 12. Feber 1974 in
zwei Ausfertigungen in deutscher und spanischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

Für die Republik Österreich:

Dr. Rudolf Kirchschläger

Für die Vereinigten Mexikanischen Staaten:

E. O. Rabasa

Die österreichische Ratifikationsurkunde wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und
vom Bundeskanzler gegengezeichnet; das Abkommen ist gemäß seinem Art. IX am 22. Mai 1975
in Kraft getreten.

Kreisky


